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Vorbemerkung 

2023 ï ein ĂAll Time Highñ im KTA: 31 Regelªnderungen gleichzeitig ver-
ºffentlicht 

Das Jahr 2023 war für den KTA, seine Gremien und die KTA-Geschäftsstelle Rückkehr zur Normalität nach 
den Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie in den Jahren vorher. 

Die Sitzungstätigkeiten im In- und Ausland wurden wieder aufgenommen; doch wir haben auch Nutzen aus 
den Erfahrungen der Pandemie gezogen: In vielen Fällen werden nun Sitzungen entweder im Wechsel in 
Person und als Videokonferenz oder grundsätzlich als Hybridsitzungen abgehalten. Dies ermöglicht eine deut-
liche Zeit- und auch Finanzersparnis ï es setzt Ressourcen frei, die wir an anderer Stelle einsetzen können. 

Für die KTA-Arbeit lässt sich feststellen, dass sich Anfang 2023 noch 32 Regeln im Änderungsverfahren be-
fanden.  

Im Rahmen der 74. Sitzung des KTA am 22. November 2022 war für 33 KTA-Regeln die Einleitung eines 
Änderungsverfahrens (wobei für 32 dieser Regeln auch sofort ein bereits vorliegender Regeländerungsentwurf 
beschlossen wurde) beschlossen worden. Die Einspruchsfrist für die 32 Regeländerungsentwürfe endete am 
30. April 2023 und für 31 dieser Entwürfe gingen keine Kommentare ein. Diese wurden dann der auf der 
Webseite des KTA und im Bundesanzeiger am 25. Juli 2023 veröffentlicht. Eine Veröffentlichung von 31 KTA-
Regeln im Volltext hat es in der über 50-jährigen Geschichte des KTA noch nicht gegeben und der Umfang 
der Arbeiten brachte sowohl die KTA-GS als auch den Bundesanzeiger an die Grenzen. Allen Beteiligten an 
diesem aufwendigen Unterfangen möchte ich hier nochmals meinen herzlichen Dank aussprechen! 

Zum Regelªnderungsentwurf von KTA 1404 ĂDokumentation beim Bau und Betrieb von Kernkraftwerkenñ ging 
ein  nderungswunsch ein, somit fiel diese Regel in das Ănormaleñ Verfahren zur¿ck. Der eingegangene Vor-
schlag wurde von UA-BB diskutiert und im November 2023 wurde dem KTA ein Regeländerungsvorlage zur 
schriftlichen Beschlussfassung vorgelegt. Diese Beschlussvorlage wurde vom KTA mit Datum vom 15. De-
zember 2023 im schriftlichen Verfahren ohne Gegenstimme verabschiedet. Die Veröffentlichung im Bundes-
anzeiger erfolgte am xx. Januar 2024. 

Es befindet sich nun noch KTA 2201.2 ĂAuslegung von Kernkraftwerken gegen seismische Einwirkungen; 
Teil 2: Baugrundñ im  nderungsverfahren. 

Nicht unerwähnt darf natürlich bleiben, dass die Mitarbeiter*innen der KTA-GS auch 2023 ihre Tätigkeiten in 
der nationalen und internationalen Normung erfolgreich fortgesetzt haben. Neben den klassischen KTA-Arbei-
ten hat die KTA-GS ihre Aktivitäten in Rahmen der nationalen und internationalen Normung (z. B. DIN, DKE, 
ASME, CEN, CENELEC, IEC, ISO) weiter fortgesetzt. Hervorgehoben werden sollen hier die Beteiligungen 
an der Weiterentwicklung der IRRS- und Artemis-Missionen der IAEA. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den 
Abschnitten 4 bis 7. 

Im Juni 2023 wurde ein Konzept zur Entwicklung des BMUV-Regelwerks zur Ablösung des KTA-Regelwerks 
für die Stilllegung von Forschungs- und Leistungsreaktoren sowie den Bau und Betrieb von Forschungsreak-
toren vorgestellt und vom Länderausschuss für Atomkernenergie (LAA) verabschiedet. Im zweiten Halbjahr 
2023 wurde erste Diskussion ¿ber die Einrichtung einer Arbeitsgruppe Ă¦bergeordnete Fragestellungen 
(¦F)ñ und zwei mºgliche Pilotprojekte ĂHandbuchb¿cherñ (KTAs 1201, 1202, 1203) und ĂNotstromñ (KTAs 
3701, 3702, 3703, 3704, 3705 und 3706) identifiziert.  

Personell ist die KTA-Geschäftsstelle stabil geblieben, allerdings zeichnet sich auch in den nächsten 2 bis 3 
Jahren bei uns ein ĂGenerationswechselñ ab, neben mir selbst werden noch zwei weitere Kollegen in den 
Ruhestand gehen und es müssen 2024 erste Weichen für Nachfolgen und Knowhow-Erhalt gestellt werden.. 

 

Die KTA-Geschäftsstelle bedankt sich bei allen Unterstützer:innen und allen Expert:innen für Ihre engagierte 
Mitarbeit im Jahr 2023 und wünscht Ihnen und uns ein gutes, erfolgreiches und gesundes Jahr 2024! 

Salzgitter, im Januar 2024 

 
Dr. Gerhard Roos 
Geschäftsführer 



2 

1 Aufgabe und Organisation 

1.1 Kerntechnischer Ausschuss (KTA) 

Der Kerntechnische Ausschuss wurde durch Bekanntmachung vom 1. September 19721 beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft gebildet und im September 1986 in die Zuständigkeit des Bundesministers für 
Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) übernommen. 

Der Kerntechnische Ausschuss hat nach § 2 dieser Bekanntmachung Ădie Aufgabe, auf Gebieten der Kern-
technik, bei denen sich aufgrund von Erfahrungen eine einheitliche Meinung von Fachleuten der Hersteller, 
Ersteller und Betreiber von Atomanlagen, der Gutachter und Behörden abzeichnet, für die Aufstellung si-
cherheitstechnischer Regeln zu sorgen und deren Anwendung zu fºrdernñ. 

Die Aufstellung von sicherheitstechnischen Regeln des KTA erfolgt nach einem Verfahren, dessen Grundsätze 
und dessen verschiedene Schritte in § 7 der Bekanntmachung festgelegt sind. Ein Ablaufdiagramm für die 
Erarbeitung sicherheitstechnischer Regeln des KTA ist im Anhang B enthalten. 

Der Kerntechnische Ausschuss setzt sich aus je 7 sachverständigen Mitgliedern der folgenden Gruppen zu-
sammen: 

- Hersteller und Ersteller von Atomanlagen, 

- Betreiber von Atomanlagen, 

- für den Vollzug des Atomgesetzes bei Atomanlagen zuständige Behörden der Länder und für die Ausübung 
der Aufsicht nach Artikel 85 und 87 c des Grundgesetzes zuständige Bundesbehörde, 

- Gutachter und Beratungsorganisationen 

sowie 

- sonstige mit der Kerntechnik befassten Behörden, Organisationen und Stellen. 
 

Der KTA wurde für seine 13. Amtsperiode ab 1. Januar 2020 durch den BMUV berufen und hatte am 31. De-
zember 2023 folgende Zusammensetzung: 

  

                                                      

1 - Bekanntmachung über die Bildung eines Kerntechnischen Ausschusses vom 1. September 1972  

 (BAnz Nr. 172 vom 13. September 1972),  
- Bekanntmachung über die Neufassung der Bekanntmachung über die Bildung eines Kerntechnischen  
 Ausschusses vom 20. Juli 1990 (BAnz Nr. 144 vom 4. August 1990) und 
- ĂBekanntmachung ¿ber die Neufassung der Bekanntmachung ¿ber die Bildung eines Kerntechnischen  
 Ausschussesñ vom 26. November 2012 (BAnz vom 10. Dezember 2012). 
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MITGLIEDER STELLVERTRETENDE MITGLIEDER 

Vertreter der Hersteller und Ersteller: 

 

M. Fischer - 

Framatome GmbH  

Dr. C. Hessler - 

Framatome GmbH   

Dipl.-Ing. O. Heßler Dr. F. Sassen 

Westinghouse Electric Germany GmbH Westinghouse Electric Germany GmbH 

Dr. M. Pache Dipl.-Ing. O. Heßler 

Westinghouse Electric Germany GmbH Westinghouse Electric Germany GmbH 

Dipl.-Ing. E. Wendenkampf - 

Framatome GmbH  

Vertreter der Betreiber:  

Dipl.-Ing. K. Borowski F. Staude 

RWE Nuclear GmbH RWE Nuclear GmbH 

Dipl.-Phys. O. Meyer-Schwickerath C. Müller 

PreussenElektra GmbH PreussenElektra GmbH 

Dr. R. Versemann K. Hertkorn-Kiefer 

RWE Nuclear GmbH RWE Nuclear GmbH 

Dr. T. Ortega-Goméz Dr. R. Jastrow 

EnBW Kernkraft GmbH EnBW Kernkraft GmbH 

Dipl.-Ing. D. Schümann Dr.-Ing. M. Hinderks 

Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH 

T. Hanisch B. Kaiser 

PreussenElektra GmbH PreussenElektra GmbH 

A. Weidner A. Knapp 

EnBW Kernkraft GmbH EnBW Kernkraft GmbH 

Vertreter des Bundes und der Länder:  

MinDirig T. Elsner MR V. Wild 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicher-
heit und Verbraucherschutz  

WissDir Dipl.-Phys. J.-H. Hagemeister MR Dr. H. von Raczeck 

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 
Digitalisierung Schleswig-Holstein 

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung Schleswig-Holstein 

MinDirig L. Kohler MR E. Unger 

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher-
schutz  

MR Dipl.-Ing. O. Pietsch MR W. Fieber 

Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und 
Klimaschutz 

Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und 
Klimaschutz 

MR R. Stegemann ORR J.-U. Büttner 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz  

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicher-
heit und Verbraucherschutz 

MR U. Wiedenmann MR A. Wiedenhofer 

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher-
schutz 

MinDirig T. Wildermann MR Dr. W. Glöckle 

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg 

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg 
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MITGLIEDER STELLVERTRETENDE MITGLIEDER 

Vertreter der Gutachter und Beratungsorganisationen: 

Dipl.-Phys. R. Donderer Dr. T. Riekert 

(für: RSK) (für: RSK) 

Dipl.-Ing. S. Kirchner Dr. rer. nat. M. Nuding 

TÜV SÜD Industrie Service GmbH TÜV SÜD Industrieservice GmbH 

Dr. U. Jendrich Dr. G. Thuma 

Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH 

Dipl.-Ing. H.-M. Kursawe Dr. A. Schröer 

TÜV SÜD Energietechnik GmbH Verband der Technischen Überwachungsvereine e.V. 

Dipl.-Phys. C. Küppers Dr. J. Kaulard 

(für: SSK) (für: SSK) 

Dipl.-Ing. (FH) T. Pfalz D. Scharf 

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH TÜV Rheinland Industrie Service GmbH 

Dr. T. Riekert Dipl.-Phys. M. Remstedt 

TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG 

Vertreter sonstiger Behörden, Organisationen und Stellen: 

Dr. R. Beauvais Dipl.-Ing. T. Leubert 

Allianz Global Corporate & Specialty AXA XL Risk Consulting 

Dipl.-Ing. F. Kraugmann Dipl.-Ing. U. Wildenhain 

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeug-
nisse 

Dr. H.-C. Pape Dr. F. Oster 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin 

Technischer Direktor Dr. rer. nat. A. Pichlmaier - 

Forschungsreaktor FRM II  

MR Dr.-Ing. H. Schneider TOR Dr.-Ing. A. Rieg 

(für: ARGEBAU) (für: ARGEBAU) 

Dipl.-Ing. M. Treige Dipl.-Ing. J. Winkler 

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 

Dr.-Ing. F. Wille A. Rolle 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

A. Reuther  

(für: DGB)  
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1.2 KTA-Prªsidium 

Der Kerntechnische Ausschuss wird von einem Präsidium geleitet, das vier Mitglieder hat. Die Gruppen der 
Hersteller, der Betreiber, der Behörden und der Gutachter benennen für das Präsidium je ein Mitglied und ein 
stellvertretendes Mitglied für die Dauer von vier Jahren. Diese vier benannten Mitglieder und ihre Stellvertreter 
werden vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz berufen. 

Nach § 4 Absatz 1 der Bekanntmachung über die Bildung eines Kerntechnischen Ausschusses werden der 
Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende von den Mitgliedern des Präsidiums jeweils für die Dauer 
von zwei Jahren gewählt. 

KTA-Regelarbeit  

Das KTA-Präsidium begleitete die Fortführung der Überprüfung und Aktualisierung aller KTA-Regeln im Jahr 
2022 und 2023 und ließ sich regelmäßig über den aktuellen Sachstand berichten. Auf seiner 113. Sitzung am 
2. November 2023 befasste sich das KTA-Präsidium mit dem Regeländerungsvorschlag KTA 1404 ĂDokumen-

tation beim Bau und Betrieb von Kernkraftwerkenñ, da im UA-BB keine 5/6-Mehrheit erreicht worden war. Das 
KTA-Präsidium schloss sich einstimmig der Mehrheit im UA-BB an und gab den Regeländerungsvorschlag für 
die Beschlussfassung im KTA frei.  

Personalsituation in der KTA-GS 

Das KTA-Präsidium stellte nach der Diskussion der weiteren KTA-Arbeit fest, dass die Personalausstattung 
der KTA-GS in der gegenwärtigen Höhe (und mit dem gegenwärtigen Knowhow) erhalten werden soll. 

Es wurden das in den nächsten Jahren anstehende Ausscheiden aus Altersgründen von Roos, Petri und Ger-
sinska (in dieser Reihenfolge) diskutiert und das KTA-Präsidium plant, sich auf seiner nächsten Sitzung im 
Juni 2024 hiermit intensiver zu befassen und über Umfang und Zeitraum von Nachbesetzungen zu beraten.  

Nationale und internationale Tätigkeiten der KTA-GS 

Die KTA-GS berichtete über aktuelle Entwicklungen im Rahmen der internationalen Normung (z. B. ASME, 
CEN, CENELEC, IEC, ISO). Die KTA-GS arbeitet in diversen Gremien mit, eine Fortsetzung dieser Tätigkeiten 
und die weitere regelmäßige Information im UA-PG und/oder im KTA-Präsidium werden gewünscht. Hervor-
gehoben wurden die anstehenden Sitzungen des IEC TC 45 du seiner Gremien sowie die für Herbst 2023 
geplanten Workshops der IAEA zur Weiterentwicklung der IRRS- und ARTEMIS-Missionen. 

Kosten und Finanzierung der KTA-Geschäftsstelle  

Das KTA-Präsidium befasste sich auf seiner 112. letztmalig mit der Finanzierung der KTA-Geschäftsstelle.  

Wie auf der 109. Sitzung beschlossen lief die Finanzierungsvereinbarung für die KTA-GS durch Kündigung 
aller Beteiligter Ende des Jahres 2022 aus und ab 2023 übernahm das BMUV die alleinige Finanzierung der 
KTA-GS (analog zur RSK/ESK- und SSK-Geschäftsstelle). 

Die im Juni 2023 vorgelegte Abrechnung für 2022 wurde geprüft und einstimmig akzeptiert. Das KTA-Präsi-
dium stimmte der Freigabe der Abrechnung einstimmig zu. 

Schriftliche Beschlussfassung des KTA zum 15. Dezember 2023 

Das KTA-Präsidium diskutierte auf seiner 113. Sitzung die Beschlussvorlagen und zugehörigen Unterlagen 
für die schriftliche Beschlussfassung des KTA (auf der 74. Sitzung des KTA war festgelegt worden, 2023 auf 
eine Sitzung zu verzichten) und verabschiedete diese einstimmig. 

Es wurde als Versandtermin für die Unterlagen an den KTA der 6. November 2023 vereinbart. 

Als Endtermin für die Rückmeldungen zur schriftlichen Beschlussfassung wurde der 15. November 2023 fest-
gelegt.  

Weiterarbeit des KTA sowie Entwicklung von BMUV-Regeln zur Ablösung der KTA-Regeln 

Auf beiden Sitzungen des KTA-Präsidiums wurden die Pläne des BMUV zur Ablösung des KTA-Regelwerks 
durch eigene Regelwerke vorgestellt und diskutiert. Seitens des BMUV wurde erläutert,  

dass ein Konzept erarbeitet und mit den Ländern abgestimmt worden sei. Der LAA stimmte 
diesem Konzept im Juni 2023 zu. Es werde angestrebt, das Konzept in dem Zeitraum von 
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2023 bis 2027 umzusetzen und das neue Regelwerk bis spätestens 2027 in dem neuen 
Prozess zu erstellen. Nach Abschluss der Arbeiten könne der KTA aufgelöst werden.  

Der Anwendungsbereich der kerntechnischen Regeln soll zukünftig Restbetrieb und den 
Abbau der Kernkraftwerke und Forschungsreaktoren, den Bau und Betrieb von For-
schungsreaktoren sowie die bisherigen Aspekte des Strahlenschutzes in diesen Anlagen 
umfassen. Bei der Erarbeitung der Regeln sei das sonstige untergesetzliche Regelwerk, 
insbesondere der Stilllegungsleitfaden sowie der ĂLeitfaden zur Anwendung des kerntech-
nischen Regelwerks auf Forschungsreaktorenñ mittels eines abgestuften Ansatzes zu be-
rücksichtigen.  

Zur Organisation der Erarbeitung der Regeln plant das BMUV, beim BASE eine koordinie-
rende Stelle (KS) einzurichten.  

Die zu erarbeitenden kerntechnischen Regeln werden durch den LAA verabschiedet. Es 
wird eine Bund-Länder Arbeitsgruppe eingerichtet, die im Erarbeitungsprozess als An-
sprechpartner für inhaltliche Fragestellungen diene - z. B. um Struktur und Zusammenset-
zung von Arbeitsgruppen und den erforderlichen fachlichen Sachverstand, Regelungsbe-
darf und Regelungstiefe zu klären.  

Die kerntechnischen Regeln werden auf Basis der KTA-Regeln entsprechend dem beste-
henden Regelungsbedarf von fachlichen Arbeitsgruppen bis spätestens 2027 erarbeitet. 
Die Organisation der Arbeitsgruppen erfolgt durch die koordinierende Stelle. Die Arbeits-
gruppen werden sich nach Bedarf aus Vertreter*innen von BMUV, Landesbehörden, 
BASE, BfS, BAM, Leitstellen zur Überwachung der Umweltradioaktivität, Sachverständi-
gen- und Beratungsorganisationen sowie Industrievertreter*innen zusammensetzen und 
jeweils für die Dauer der zu bearbeitenden Regelwerksvorhaben bestehen. Man will eine 
möglichst umfangreiche kerntechnische Fachkompetenz für die jeweils durchzuführenden 
Arbeiten zusammenführen. Die Mitglieder der fachlichen Arbeitsgruppen sollen Vorschläge 
für den jeweiligen Regelungsumfang und die Regelungstiefe machen.  

Die von der fachlichen Arbeitsgruppe erarbeiteten Regelentwürfe werden der RSK, SSK 
und ESK ggf. über die Kommissionsausschüsse zur Beratung vorgelegt. Deren Beratungs-
ergebnisse werden zurück übermittelt und ggf. in die Regelwerksentwürfe eingearbeitet.  

Die Regelentwürfe werden anschließend von den jeweils zuständigen Fachausschüssen 
Reaktorsicherheit (FARS) bzw. Strahlenschutz (FAS) beraten und dort wird über die Ver-
öffentlichung des Entwurfs entschieden. Der Fachausschuss Nukleare Ver- und Entsor-
gung (FA VE) wird ebenfalls regelmäßig informiert.  

Das BMUV wird den Regelentwurf im Bundesanzeiger veröffentlichen, die KS im Internet. 
Analog zum KTA-Prozess können innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Zeit-
punkt der Veröffentlichung Änderungsvorschläge an die KS eingereicht werden.  

Nach Ablauf der Frist dokumentiert die KS die Änderungsvorschläge und reicht sie weiter 
an die Arbeitsgruppen um eine innerhalb der Arbeitsgruppe abgestimmte Stellungnahme 
abzugeben.  

Die Stellungnahme wird von der KS dem FARS und dem FAS zugeleitet. Im Anschluss 
wird die Regel von FARS und FAS binnen angemessener Frist erneut beraten und dem 
Länderausschuss für Atomkernenergie (LAA) zur Verabschiedung vorgelegt.  

Nach Verabschiedung und der dadurch erfolgten Selbstbindung der Landesbehörden im 
LAA-HA wird die Regel durch das BMUV im Bundesanzeiger sowie durch das BASE im 
Internet (im RS-Handbuch) veröffentlicht.  

Die weitere Pflege des Regelwerks soll in ähnlicher Form wie im KTA erfolgen. Die KS wird 
alle Informationen sammeln, die zu einer Regeländerung führen können, und ist Ansprech-
stelle zur Meldung von Überarbeitungsbedarf. Die KS bereitet die Informationen auf, be-
wertet sie und stellt den Änderungsbedarf den Fachausschüssen FARS und FAS vor.  

Im KTA-Präsidium wurde diskutiert, wie eine Gleichbehandlung erreicht werden kann. Es wurde die Notwen-
digkeit bestätigt, frühzeitig im Verfahren über mögliche strittige Inhalte zu sprechen. Modifikationen gegenüber 
den KTA-Regeln sollten den jeweiligen Anlagenzustand und das sich daraus ergebende Gefährdungspotential 
ber¿cksichtigen und einem Ăgraded Approachñ folgen.  

Alle Beteiligten waren sich einig, wie wichtig die Arbeit und das Wissen der KTA-GS in diesem Zusammenhang 
sei. Es wurde als wichtig angesehen, dass die KTA-GS frühzeitig und breit beratend und unterstützend einge-
bunden werden könne - unter Berücksichtigung der Unabhängigkeit der KTA-GS und ohne unzumutbare Dop-
pelbelastungen. 
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Es wurde auch eine zeitlich befristete personellen Erweiterung der KTA-GS diskutiert, mit der man dann auch 
gleich die Frage des Knowhow-Übertrags und -Erhalts bei den Kolleg:innen, die in den nächsten Jahren in 
den Ruhestand gehen (Petri, Gersinska und Roos), lösen könnte. 

Das KTA-Präsidium gab auch die KTA-Mitarbeiter-Datenbank frei zur Ermittlung von Experten für bestimmte 
Fragestellungen bei der Zusammenstellung von Arbeitsgremien. 

Betreiber und Hersteller waren der Meinung, dass eine Trennung von Anforderungen an Bau und Betrieb von 
Forschungsreaktoren einerseits und Stilllegung von Leistungsreaktoren und Forschungsreaktoren (ab Brenn-
stofffreiheit) andererseits die Erstellung des neuen Regelwerks erleichtern würde und beschleunigen könne.  

Es wurden vom KTA-Präsidium als mögliche Pilotprojekte Hebezeuge (KTAs 3902, 3903 & 3905), Notstrom-
versorgung (KTAs 3701 ï 3705), Handbücher (KTAs 1201, 1202 &1203) und Dokumentation/QS (KTAs 1401 
& 1404) benannt und die jeweiligen möglichen Vor- und Nachteile diskutiert.  

Neuwahl des Vorsitzenden und des stellvertr. Vorsitzenden des KTA-Präsidiums 

Die zweijährige Amtszeit von Kursawe als Vorsitzender des KTA-Präsidiums ging im Juni 2023 zu Ende. Bei 
Neuwahl am 20. Juni 2023 wurden Meyer-Schwickerath als Vorsitzender und Elsner als stellvertretender Vor-
sitzender jeweils einstimmig gewählt. 

 

 

Sitzungen 

Im Berichtszeitraum fanden nachstehende Sitzungen des KTA-Präsidiums statt: 

 112. Sitzung am 20. Juni 2023 als Videokonferenz 
 113. Sitzung am 2. November 2023 als Videokonferenz 

 
Das Präsidium des KTA hatte am 31. Dezember 2023 folgende Zusammensetzung: 
 
 

MITGLIEDER STELLVERTRETENDE MITGLIEDER 

Vertreter der Hersteller und Ersteller: 
 

Dipl.-Ing. E. Wendenkampf Dipl.-Ing. O. Heßler 

Framatome GmbH Westinghouse Electric Germany GmbH 

Vertreter der Betreiber: 
 

Dipl.-Phys. O. Meyer-Schwickerath Dipl.-Ing. J. Michels 

PreussenElektra GmbH  

Vorsitzender 

EnBW Kernkraft GmbH  

Vertreter des Bundes und der Länder: 
 

MinDirig T. Elsner  MinDirig T. Wildermann 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz  

Stellv. Vorsitzender 

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg  

Vertreter der Gutachter und Beratungsorganisationen: 

Dipl.-Ing. H.-M. Kursawe  Dipl.-Ing. S. Kirchner 

TÜV SÜD Energietechnik GmbH  

 

TÜV SÜD Industrie Service GmbH 
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1.3 Unteraussch¿sse 

Vom Kerntechnischen Ausschuss sind auf seiner 47. Sitzung nach § 8 der Bekanntmachung folgende Unter-
ausschüsse gebildet worden (Beschluss Nr. 10.1/1 des KTA vom 15. Juni 1993): 

 

- Unterausschuss PROGRAMM UND GRUNDSATZFRAGEN (UA-PG) 

- Unterausschuss ANLAGEN- UND BAUTECHNIK (UA-AB) 

- Unterausschuss BETRIEB (UA-BB) 

- Unterausschuss ELEKTRO- UND LEITTECHNIK (UA-EL) 

- Unterausschuss MECHANISCHE KOMPONENTEN (UA-MK) 

- Unterausschuss REAKTORKERN UND SYSTEMAUSLEGUNG (UA-RS) 

- Unterausschuss STRAHLENSCHUTZTECHNIK (UA-ST) 

 

Die Unterausschüsse nehmen folgende Aufgaben wahr: 

UA-PG: Behandlung des KTA-Regelprogramms, Koordinierung von Regelarbeiten, Behandlung von Grund-
satzfragen (Stellungnahmen des KTA, Anfragen von Fachunterausschüssen u. a. m.). 

UA-AB: Erarbeitung von Beschlussvorlagen zu Regelvorhaben aus den Gebieten: Bautechnik, Einwirkungen 
von innen und außen, Brand- und Explosionsschutz, Standort. 

UA-BB: Behandlung von Betriebsfragen bei Vorhaben des Regelprogramms. 

UA-EL: Erarbeitung von Beschlussvorlagen zu Regelvorhaben aus den Gebieten: Prozessinstrumentierung, 
Reaktorschutz, Elektrotechnik, Blitzschutz. 

UA-MK: Erarbeitung von Beschlussvorlagen zu Regelvorhaben aus den Gebieten: Druck- und aktivitätsfüh-
rende Komponenten, Sicherheitsbehälter, Qualitätssicherung, Hebezeuge, Maschinenbau. 

UA-RS: Erarbeitung von Beschlussvorlagen zu Regelvorhaben aus den Gebieten: Reaktorphysik und Ther-
mohydraulik, Wärmeabfuhr. 

UA-ST: Erarbeitung von Beschlussvorlagen zu Regelvorhaben aus den Gebieten: Radioaktivität, Strahlen-
schutz, Strahlenschutzinstrumentierung, Verfahrenstechnik. 

 

Über die inhaltliche Arbeit der Unterausschüsse, die durchgeführten Sitzungen und die Zusammensetzung 
wird im Abschnitt 3 berichtet. 
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1.4 Geschªftsstelle (KTA-GS) 

Die Führung der Geschäfte des Kerntechnischen Ausschusses obliegt einer Geschäftsstelle, die von einem 
Geschäftsführer nach den Weisungen des Präsidiums geleitet wird. Sie nimmt folgende Aufgaben wahr: 

- Durchführung der Geschäfte des KTA und der allgemeinen Verwaltungsaufgaben; 

- Betreuung der Unterausschüsse des KTA einschließlich fachlicher Zuarbeit; 

- Verfolgung der Abwicklung der vom KTA vergebenen Vorberichts- und Regelaufträge einschließlich fach-
licher Zuarbeit; 

- Dokumentation der Regelerstellung; 

- Bestandsaufnahme und Sammlung einschlägiger Gesetze, Regeln, Richtlinien und Normen des In- und 
Auslandes sowie der Genehmigungspraxis; 

- Schaffung und Aufrechterhaltung von Kontakten mit regelerarbeitenden Organisationen des In- und Aus-
landes. 

Die KTA-GS war von 1990 bis Mitte 2016 dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) verwaltungsorganisato-
risch zugeordnet, im August 2016 wurde sie im Rahmen einer Umorganisation im Bereich des BMU zum 
Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) umgesetzt. Mit dem Jahreswechsel 2019/2020 
wurde das BfE umbenannt in Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE). Im August 2021 
wurden beide Geschäftsstellen im Rahmen einer Reorganisation des BASE organisatorisch verschoben, seit-
dem ist die KTA-Geschªftsstelle als ĂGS 2 Geschªftsstelle des Kerntechnischen Ausschusses (KTA-GS) + 
Normen (DIN, ISO + IEC, CENELEC)ñ der Abteilung N ĂNukleare Sicherheitñ des BASE verwaltungsorganisa-
torisch zugeordnet. 
 
Mit Stand vom 31. Dezember 2023 sind in der KTA-Geschäftsstelle 6 wissenschaftlich-technische Mitarbeiter 
und 2 Verwaltungsangestellte beschäftigt, die im Anhang A aufgeführt sind. 
 
Das Organisationsschema der KTA-Geschäftsstelle und die Aufgabenverteilung sind in Abbildung 1 darge-
stellt. 
 
Von den Mitarbeitern der Geschäftsstelle wurden im Berichtszeitraum die 112. und 113. Sitzung des Präsidi-
ums des KTA und je eine Sitzung der Unterausschüsse Programm und Grundsatzfragen (UA-PG) und Betrieb 
(UA-BB), zusammen 4 Sitzungen mit 4 Sitzungstagen betreut. Zu diesen Sitzungen trug die Geschäftsstelle 
organisatorisch (Vorbereitung, Nachbereitung, Niederschrift) und fachlich (Umsetzung der Beschlüsse und 
Beratungsergebnisse von Unterausschüssen und Arbeitsgremien im Verlauf der Regelarbeit) bei. Diese fach-
liche Zuarbeit der Geschäftsstelle nimmt einen erheblichen Anteil ihrer gesamten Tätigkeit ein. Dazu gehören 
die Aufbereitung von Regelthemen bis zu ihrer Behandlung in KTA-Gremien, die Umsetzung der von den 
Arbeitsgremien vorgegebenen sicherheitstechnischen Inhalte in Regeltexte und die Überwachung der Einhal-
tung vorgegebener Rahmenbedingungen. 

Neben der nationalen Regelarbeit verfolgt die Geschäftsstelle auftragsgemäß auch die Entwicklung im inter-
nationalen Bereich und nimmt dort aktiven Einfluss. In diesem Zusammenhang nahmen Mitglieder der KTA-
GS an 116 Sitzungen bzw. Missionen mit 142 Sitzungstagen im Rahmen der nationalen und internationalen 
Normung (u. a. DIN, DKE, IEC, CEN, CENELEC, ASME und IAEA) und Zusammenarbeit (IRRS-Missionen 
und -Workshops, NUSSC etc.) teil. Insbesondere ist hier die Mitarbeit in folgenden internationalen Arbeitsgre-
mien und Komitees zu nennen: 

- Technisches Komitee 45 ĂNuclear Instrumentationñ (TC 45) und Unterkomitees der ĂInternational Electrotech-
nical Commissionñ (IEC), 

- Technisches Komitee 85 ĂNuclear Energy, Nuclear Technologies, and Radiological Protectionñ (TC 85) und 
Unterkomitees der ĂInternational Standardization Organizationñ (ISO) 

- TC 45AX des CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) 

- TC 430 ĂNuclear Energy, Nuclear Technologies and Radiological Protectionñ des CEN (Comit® Europ®en 
de Normalisation. 

52 Sitzungstage fanden in Präsenz statt, 95 Sitzungstage wurden als Videokonferenz durchgeführt. 
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Abbildung 1: Organisationsschema und Aufgabenverteilung der KTA-Geschäftsstelle   
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2 Regelprogramm des KTA 

2.1 ¦berblick 

Der KTA hat im schriftlichen Verfahren folgenden Beschluss gefasst: 

- 1 Regeländerungsentwurf wurde als Regel (Regeländerung) aufgestellt 

Danach besteht das Regelwerk des KTA derzeit aus 97 definierten Regelthemen. Die zeitliche Entwicklung ist 
in Abbildung 2 dargestellt.  

Von den 97 Regeln2 befindet sich 1 Regel im Änderungsverfahren. 

Abschnitt 2.3 gibt eine Übersicht über das Regelprogramm des KTA. Im Abschnitt 2.3.1 wird die Gliederung 
des KTA-Regelwerks und im Abschnitt 2.3.2 eine Übersicht des gesamten Regelwerks des KTA gegeben, 
einschließlich der sich noch in Arbeit oder im Änderungsverfahren befindlichen Vorhaben. Der Abschnitt 2.3.3 
enthält - zugeordnet zu den KTA-Unterausschüssen - die noch in Arbeit oder im Änderungsverfahren befind-
lichen Vorhaben. 

 

 

Als Kennzeichnung für die Bearbeitungsstufen bzw. den Status werden verwendet: 

VB Vorbericht 

REV  Regelentwurf in Vorbereitung   
(Regelentwurfsvorschlag) 

RE Regelentwurf (Gründruck) 

R Regel (Weißdruck) 

ÄEV Regeländerungsentwurf in Vorbereitung  
(Regeländerungsvorschlag) 

ÄE Regeländerungsentwurf (Gründruck) 

RÄ Regeländerung (Weißdruck) 

ZB Zwischenbericht 
 

Hinweis: 

Regeln und Regelentwürfe des KTA können bei Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Wolters-Kluwer-
Straße 1, 50354 Hürth bezogen werden! 

 

Die englischen Übersetzungen der Regeln des KTA sind über die Geschäftsstelle des Kerntechnischen 
Ausschusses und über die Webseite des KTA Ăhttp://www.kta-gs.deñ beziehbar. 

 

                                                      

2 Von den 97 Regeln werden 9 Regeln nicht mehr der regelmäßigen Überprüfung nach Abschn. 5.2 der Ver-
fahrensordnung des KTA unterzogen. 
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Abbildung 2: Zeitliche Entwicklung des KTA-Regelwerks (Stand 16.12.2023) 






























































































































